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3 - Allgemeines 

≈ Programm und heutige Ziele 

Der Moderator Hr. Dr. Henigin begrüßte die Anwesend en Insbesondere wies er auf die 
zweite Hälfte der Sitzung hin, in der viel Raum für  das Einbringen von Anregungen, Ideen 
und Vorschläge vorgesehen ist. Er forderte die Anwe senden auf diese Möglichkeit wahrzu-
nehmen, um eigene Ideen einzubringen.  
 

≈ Rückmeldung zum Protokoll 

Mit E-Mail vom 08.05.2015 wurde der Entwurf der Dokumentation der 1. Sitzung des PBK 
an die Teilnehmer versandt, verbunden mit der Bitte um Rückmeldung von evtl. ˜nderun-
gen bzw. Ergänzungen. Der Moderator führte aus, das s bis zum jetzigen Zeitpunkt ledig-
lich die Stadt Wiesloch auf eine unklare Formulierung in der Dokumentation hingewiesen 
hat. Der Entwurf der Dokumentation wurde entsprechend überarbeitet.  
Aus dem Plenum wurden anschließend noch weitere Rüc kmeldungen zu dem Entwurf der 
Dokumentation vorgetragen. Herr Dr. Henigin sagte zu, dass der Entwurf der Dokumenta-
tion der 1. Sitzung des PBK entsprechend überarbeit et und anschließend auf der Internet-
seite des RPK veröffentlicht wird. 
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≈ Erörterung offener Sachverhalte, die aus dem Plenum  vorgetragen wurden 

Frage aus dem Plenum: 
• Der Teilnehmende verwies auf einen Artikel der Zeitung �Wieslocher Woche�, dem-

nach es Festlegungen geben soll, dass der geplante Unterhaltungsweg sowohl in 
dem Maßnahmeabschnitt 3.1, als auch in dem Maßnahme abschnitt 3.3, als Fahr-
radweg der Leimbachroute genutzt werden wird. Der Teilnehmende spricht sich ge-
gen eine Nutzung des Unterhaltungsweges als Fahrradweg aus und bittet um Aus-
kunft, ob es bereits diesbezügliche Festlegungen gi bt. 

Antwort RPK: 
• Das RPK verwies auf die ˜ußerungen in der 1. PBK-S itzung. Demnach benötigt der 

Vorhabenträger einen Unterhaltungsweg, der beidseit ig entlang dem Gewässer und 
als Schotterrasenweg ausgeführt wird. Eine künftige  Nutzung und auch Gestaltung 
des Unterhaltungswegs am Leimbach als Fahrradweg ist nicht Gegenstand der An-
tragstellung durch das RPK.  
Unterhaltungswege werden immer wieder von Kommunen als Fahrradweg genutzt. 
In diesen Fällen werden dann entsprechende Vereinba rungen zwischen dem RPK 
und den betroffenen Kommunen festgesetzt.  
Nach Abschluss des Genehmigungsverfahrens kann die Nutzung als Radweg von 
Dritten, etwa von den Kommunen, beantragt und umgesetzt werden.  

Antwort Stadt Wiesloch: 
• Der Nachbarschaftsverband Heidelberg � Mannheim ha t zum Ziel entlang dem 

Leimbach, möglichst nah am Gewässer, von der Quelle  bis zur Mündung in den 
Rhein, einen Fahrradweg einzurichten, die sog. Leimbachroute. Zum jetzigen Zeit-
punkt verläuft die Leimbachroute in Wiesloch westli ch der Alte-Heer-Straße nicht 
am Gewässer, und wird z. B. ab Höhe der B3 über die  Dörrbachhöfe umgeleitet.  
In Abstimmung zwischen der Stadt Wiesloch und dem Nachbarschaftsverband Hei-
delberg-Mannheim steht die Überlegung im Raum den U nterhaltungsweg als Fahr-
radweg zu nutzen, und auf diese Weise die Leimbachroute in diesem Bereich an 
das Gewässer heranzuführen. Zum jetzigen Zeitpunkt liegt diesbezüglich allerdings 
noch kein Gemeinderatsbeschluss vor. 

 
Frage aus dem Plenum: 

• Gemäß Wassergesetz für Baden-Württemberg ist im so g. Innenbereich entlang von 
Gewässern ein Gewässerrandstreifen mit einer Breite  von 5,0 m zu gewährleisten. 
Vor dem Hintergrund, dass die Nutzung des geplanten Unterhaltungswegs als 
Fahrradweg der Leimbachroute im Raum steht, wurde die Frage gestellt, mit wel-
chem Abstand der Unterhaltungsweg zum Gewässer gepl ant ist. 
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Antwort RPK:  
• Der Abstand des geplanten Unterhaltungswegs zum Gewässer beträgt oftmals we-

niger als 5,0 m. Dies ist zulässig, da gemäß Wasser gesetz in dem Gewässerrand-
streifen bauliche und sonstige Anlagen errichtet werden dürfen, die wasserwirt-
schaftlich erforderlich sind. Des Weiteren dürfen g emäß Wassergesetz im Gewäs-
serrandstreifen Bäume und Sträucher beseitigt werde n, wenn dies für den Ausbau 
und Unterhaltung des Gewässers, den Erhalt des Best ands oder zur Gefahrenab-
wehr erforderlich ist.  

 
≈ Öffentlichkeitsbeteiligung – Erläuterung, Rückschau  und Ausblick  

Herr Hübner erläuterte das Ziel des Vorhabenträgers , mit der frühzeitigen Beteiligung der 
Öffentlichkeit die Qualität der Planung und die Aus führung der Maßnahme zu verbessern 
sowie das Genehmigungsverfahren vorzubereiten. Weiterhin führte er aus, dass die ei-
gentliche Bürgerbeteiligung nur im Rahmen von öffen tlichen Informationsveranstaltungen, 
bei der sich alle Bürger wie am 23. März 2015 betei ligen können, umgesetzt werden kann. 
 
Er wies darauf hin, dass die Einrichtung eines Projektbegleitkreises als Form der Öffent-
lichkeitsbeteiligung bereits in Maßnahme 4 entwicke lt und erfolgreich praktiziert wird. Der 
Projektbegleitkreis beim Leimbach-Oberlauf setzt sich zusammen aus Vertretern der Bür-
ger, der betroffenen Kommunen, der Verbände und Ver eine, der Fachbehörden, sowie 
des Vorhabenträgers mit seinen Fachbüros. Grundlage  ist hier die rege und konstruktive 
Beteiligung der Sitzungsteilnehmenden. Herr Hübner regte in diesem Zusammenhang an, 
den anonymisierten Umfragebogen zu nutzen, um dem Vorhabenträger eine Rückmel-
dung zu den Sitzungen des Projektbegleitkreises zu geben.  
Es sei dem Vorhabenträger bewusst und sowohl beim B ürgerabend in Wiesloch als auch 
zu Beginn der ersten Projektbegleitkreissitzung kommuniziert worden, dass in dem Pla-
nungsabschnitt der Maßnahme 3.1 die Möglichkeiten z ur Mitgestaltung aufgrund der ge-
nannten Rahmenbedingungen wie z.B. der parallel laufenden Bahnlinie als Zwangspunkt 
vor Ort begrenzt sind. Herr Hübner erläuterte, dass  dennoch eine Beteiligung an der Opti-
mierung der Planung auf der bestehenden Leimbachtrasse im Projektbegleitkreis durch-
aus gegeben ist. Im Planungsabschnitt der Maßnahme 3.3 sind die Möglichkeiten zur Mit-
gestaltung im Projektbegleitkreis aufgrund des anderen Verfahrensstands natürlich we-
sentlich größer. 
 
Aus dem Plenum kam daraufhin die Rückmeldung, dass die Begehung des Planungsab-
schnitts der Maßnahme 3.1, die im Anschluss an die 1. Sitzung des Projektbegleitkreises 
durchgeführt wurde, den begrenzten Gestaltungsspiel raum wirklich vor Augen geführt hat. 
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Vor diesem Hintergrund wurde es begrüßt, dass bei d er Maßnahme 3.3 zuerst die Bege-
hung des Maßnahmeabschnitts und anschließend die Si tzung des Projektbegleitkreises 
durchgeführt wurden. Es wurde empfohlen, stets zuer st die Begehung und anschließend 
die Sitzung des Projektbegleitkreises durchzuführen . 
 
Frau Büttner, Referentin für Öffentlichkeitsbeteili gung stellte einen Umfragebogen mit Fra-
gen zur weiteren Themenauswahl sowie zur Zufriedenheit mit der Organisation und Ablauf 
der Projektbegleitkreissitzung vor. Ziel sei es, bereits während dem laufenden Beteili-
gungsprozess ˜nderungsvorschläge aufzunehmen und di e Konzeption und Gestaltung der 
zukünftigen Beteiligung projekt- und teilnehmerorie ntiert zu gestalten.  
 

≈ Sachstand Teilbereich Maßnahme 3.1 
In der 1. Sitzung des Projektbegleitkreises hat der Vorhabenträger bereits erläutert, dass 
als nächster Schritt des Verfahrens beim Eisenbahnb undesamt und bei der Deutschen Bahn 
AG die Stellungnahme zu dem aktuellen Stand der Vorplanung der Maßnahme 3.1 einzu-
holen ist. Der Projektleiter Herr Hübner stellte da r, dass demzufolge im Nachgang der 1. Sit-
zung des Projektbegleitkreises die Unterlagen der Vorplanung erstellt und an das Eisen-
bahnbundesamt und die Deutsche Bahn AG versandt wurden. Als Rückmeldefrist wurde 
der 10.08.2015 vorgegeben. 
Auf Anfrage des Projektleiters bat das Plenum um Zusendung der Unterlagen der Vorpla-
nung der Maßnahme 3.1, die an die Bahn und das Eise nbahnbundesamt gesendet wurden. 
Das RPK sagte zu den Versand in die Wege zu leiten.  
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3 - Exkurs – Das ökologische Trittsteinkonzept der Maßnahmen 3 bis 5 

≈ Vortrag Trittsteinkonzept 
Frau Steinbauer vom Ingenieurbüro Wald + Corbe erlä uterte das ökologische Trittstein-
konzept der Maßnahmen 3, 4 und 5.  
Ökologische Trittsteine sind Verbundelemente zwisch en Biotopen welche die Wanderung 
und Ausbreitung sowie die Wiederbesiedlung von Biotopen gewährleisten bzw. erleichtern. 
Im Leimbach werden ökologische Trittsteine gestalte t durch z. B. Gewässeraufweitung, 
Einbau von Strukturelementen zur Förderung der Gewä sserlaufverlagerung (mäandrieren-
der Gewässerlauf), Böschungsabflachung.  
Bei den Planungsabschnitten der Gesamtkonzeption Leimbach-Hardtbach stehen unter-
schiedliche Potenziale für die Gestaltung der ökolo gischen Trittsteine zur Verfügung. Der 
Planungsabschnitt 4 enthalte beispielsweise vier ök ologische Trittsteine mit einer Gesamt-
länge von 1.8 km bei etwa 6.5 km Ausbaulänge. Der P lanungsabschnitt 5 (Gesamtlänge 
ca. 5 km) zwischen Sandhausen und Oftersheim hat sehr große Potenziale für die ökologi-
sche Gestaltung: er beinhaltet durch die Zusammenlegung der beiden naturfernen Gewäs-
ser Leimbach und Landgraben die naturnahe Gestaltung eines weitestgehend neuen Ge-
wässers über eine große zusammenhängende Länge. Die  Maßnahme 3 ermöglicht, auf-
grund der Ortslage etwa sechs Standorte als ökologi sche Trittsteine zu gestalten.   
Der Vortrag kann Anlage 3 entnommen werden. 
 

≈ Fragen und Diskussion 
Die Frage nach der Umsetzbarkeit der Maßnahme 5 wur de vom RP Karlsruhe positiv ein-
geschätzt. Die betroffenen Kommunen Heidelberg, San dhausen und Oftersheim unterstüt-
zen das Projekt und einige Flächen wurden bereits e rworben. Besonders wichtig wird es 
sein, dass die betroffenen Landwirte in die Öffentl ichkeitsbeteiligung einbezogen werden. 
Diese hat noch nicht begonnen.  
 

≈ Information der Stadt Wiesloch über Planungen aus d em Jahr 2010  
Herr Singler von der Stadt Wiesloch erläuterte anha nd eines Lageplans ein städtebauli-
ches Planungskonzept, dass gemeinsam von den Städte n Walldorf und Wiesloch im Rah-
men des Wettbewerbs �Landschaft in Bewegung� im Jah r 2010 erarbeitet wurde. In dem 
Planungskonzept sind u. a. der Leimbachpark im Planungsabschnitt Maßnahme 3.2 sowie 
aus dem Planungsabschnitt der Maßnahme 3.3 die Aufw eitung des Leimbachs im Bereich 
der Kleingartensiedlung östlich der B3 und die Gewä sseraufweitung im Bereich der Gar-
tenstraße beinhaltet. Es wird ein Fuß- und Fahrradw egenetz abgebildet. 
Die Planung kann Anlage 4 entnommen werden. 



 Öffentlichkeitsbeteiligung zum Ausbau Leimbach-Obe rlauf 
Dokumentation der 2. Projektbegleitkreissitzung vom 10. Juli 2015  

 

- 8 - 

 

4 - Theorie – Planungsgrundlagen und Planungshistor ie 

≈ Planungsablauf bis zur Einreichung ins Verfahren 
Herr Kopmann vom RPK stellte den allgemeinen Ablauf eines Planungsprojektes im Fluss-
bau vor. Grundlage hierbei ist die Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI). 
Demnach durchläuft ein Planungsprojekt sog. Leistun gsphasen, die stufenweise aufeinan-
der aufbauen. Es beginnt mit der Leistungsphase 1 �  Grundlagenermittlung. Hierauf folgt 
die Leistungsphase 2 - Vorplanung, in der u.a. Planungsvarianten untersucht und eine 
Vorzugsvariante festgelegt wird. Darauf baut die Leistungsphase 3 � Entwurfsplanung � 
auf, in der ein stimmiges und realisierbares Planungskonzept erarbeitet wird. In der Leis-
tungsphase 4 � Genehmigungsplanung � werden die Unt erlagen für das Genehmigungs-
verfahren, das sog. Planfeststellungsverfahren, zusammengestellt. Außerdem erfolgt in 
dieser Leistungsphase das Durchlaufen des Genehmigungsverfahrens bis zum Erhalt der 
Genehmigung, hier der Planfeststellungsbeschluss.  
Der Vortrag kann der Anlage 5 entnommen werden. 
 

≈ Planungshistorie Leimbach-Oberlauf, Maßnahme 3.3 
Herr Kopmann gab einen Überblick über die Planungsh istorie der Maßnahme 3.3. Dem-
nach ist die Grundlage der Planung die Hochwasserschutzkonzeption Leimbach / Hardt-
bach aus dem Jahr 1991. Ursprünglich waren die gepl anten Schutzmaßnahmen auf ein 
50-jährliches Hochwasserereignis (HQ50) ausgelegt. Nach Durchführung einer Machbar-
keitsstudie im Jahr 2007 wurde die Festlegung getroffen, dass die geplanten Schutzmaß-
nahmen auf ein 100-jährliches Hochwasserereignis (H Q100) erhöht werden sollen.  
Im Jahr 2008 wurde schließlich mit der Planung der Maßnahme 3.3 auf dem Niveau einer 
Entwurfsplanung begonnen. Nachdem in den Jahren 2010 bis 2014 die Planung ruhte, 
wurde in 2015 die Bearbeitung wieder aufgenommen. Hierbei hat der Vorhabenträger fest-
gelegt, die Planung wieder auf das Niveau der Vorplanung zu setzen, um die Öffentlichkeit 
in den Planungsprozess einzubinden und die bisherige Planung möglichst zu optimieren. 
Das bietet die Möglichkeit verschiedene Planungsvar ianten zu diskutieren, auf dieser 
Grundlage eine sog. Vorzugsvariante festzulegen und diese dann in der Entwurfsplanung 
weiter zu verfolgen. 
 

≈ Hydrologie 
Herr Hesch vom Ingenieurbüro Wald + Corbe gab einen  Einblick in die Grundlagen der 
Hydrologie und führte aus, dass die für die Planung en am Leimbach-Oberlauf (Maßnah-
menabschnitt 3) verwendeten Abflussdaten aus hydrologischen Berechnungen des Karls-
ruher Institut für Technologie (KIT) stammen, wo ei n sog. hydrologisches Modell für das 
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Einzugsgebiet des Leimbachs oberhalb der Waldangelbachmündung entwickelt wurde. In 
dem hydrologischen Modell werden Einflussgrößen wie  Niederschläge, Abflüsse aus Ne-
bengewässern und Siedlungsflächen, Hochwasserschutz maßnahmen etc. abgebildet. In 
dem Modell sind insbesondere auch alle vom AHW am Waldangelbach und Leimbach ge-
planten und realisierten Hochwasserrückhaltebecken (HRB) oberhalb von Wiesloch, Rau-
enberg und Mühlhausen berücksichtigt. Ferner sind a uch die künftig noch zu erwartenden 
Siedlungsflächen berücksichtigt, die sich aus dem F lächennutzungsplan ergeben. Das Mo-
dell wurde entsprechend der Umsetzung des AHW-Konzeptes regelmäßig fortgeschrie-
ben.  
Mit dem Modell lassen sich u.a. unterschiedliche Abflusswellen berechnen, die sich aus 
der Niederschlagsstatistik ergeben (z.B. 100-jährli che Starkregenereignisse unterschiedli-
cher Dauer und Intensität). Aus diesen Abflusswelle n lassen sich schließlich die für die 
Hochwasserschutzplanung am Gewässer maßgebenden Abf lüsse ableiten. Herr Hesch 
erläuterte, dass sich der Bemessungsabfluss für Hoc hwasserschutzmaßnahmen am Ge-
wässerlauf hierbei aus der Abflusswelle mit der höc hsten Abflussspitze ergibt. 
 
Das KIT hat dem Büro Wald + Corbe im Frühjahr 2015 aktuelle Modellrechnungen (Ab-
flusswellen) für den Leimbach zur Verfügung gestell t. In einer Besprechung beim KIT im 
April 2015 wurden die Modellrechnungen des KIT gemeinsam mit Vertretern des AHW ein-
gehend fachlich erörtert und als Grundlage für die Hochwasserschutzplanung am Leim-
bach-Oberlauf (Maßnahme 3) bestätigt.  
 
Die für die Planung hier maßgebenden Abflüsse (HQ10 0 für die Maßnahmen 3.1 und 3.3) 
ergeben sich aus einer Abflusswelle, die einem simulierten Starkregen mit einer Dauer von 
zwei Stunden entspricht. Hierbei kommen die Siedlungsflächen unterhalb der HRB zum 
Tragen, die zu relativ kurzen hohen Abflussspitzen führen.  
 
Die zuvor beschriebenen Abflusswellen des KIT werden im Projekt von Büro Wald + Corbe 
in einem hydraulischen Modell weiterverarbeitet, das den gesamten Planungsabschnitt 
von der Waldangelbachmündung bis zum HRB Nußloch ab bildet. Es handelt sich um ein 
sogenanntes instationäres (zeitabhängiges) Modell, mit dem die Abflusswellen des Leim-
bachs und der im Längsverlauf hinzukommenden seitli chen Zuflüsse in ihrem zeitlichen 
Verlauf überlagert und unter Berücksichtigung der G ewässergeometrie die Bemessungs-
wasserstände berechnet werden. Diese werden dann de r Planung der Hochwasserschutz-
maßnahmen (z.B. Deichhöhen) zu Grunde gelegt.  
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Frage aus dem Plenum: 
- Bereits heute sind z.B. bei starken Gewitterregen Überflutungen in Wohngebieten 

zu beobachten. Es ist zu erwarten, dass größere Sta rkregen in den Stadtflächen 
nicht vollständig vom Kanalnetz aufgenommen werden können. Wie ist dies im hyd-
rologischen Modell erfasst? Und welchen Nutzen hat das Hochwasserschutzpro-
jekt, wenn Starkregen in den Siedlungsflächen weite rhin zu Überflutungen führen? 

 
Antwort Ingenieurbüro Wald + Corbe: 

- Das hydrologische Modell des KIT bildet das gesamte Kanalnetz entsprechend den 
zugehörigen Datenerhebungen des AHW ab. Lokale Strö mungsprozesse wie Über-
flutungen von Straßenoberflächen und Wechselwirkung en zwischen Kanalnetz und 
Leimbach (z.B. Rückstau) sind nicht erfasst. Solche  Vorgänge sind nur über kom-
plexe hydraulische Modelle erfassbar, die die gesamten Siedlungsgebiete sehr de-
tailliert abbilden. Solche mehrdimensionalen hydraulischen Modelle sind allerdings 
mit extrem hohem Aufwand verbunden, ohne dass im vorliegenden Fall spürbare 
Vorteile für die Planung zu erwarten wären.  
 

Ergänzung des RPK: 
- Das RPK verwies nochmals auf die Besprechung beim KIT vom April 2015 (s.o.), bei 

der die hydrologischen Berechnungen in ihrer gesamten fachlichen Komplexität er-
örtert und als Planungsgrundlage für die Maßnahmen 3.1 und 3.3 bestätigt wurden. 

- Ferner wurde darauf hingewiesen, dass mit der Planung des Landes der Hochwas-
serschutz bezogen auf den HQ100-Abfluss des Leimbaches hergestellt werden soll. 
Die Frage der Dimensionierung des Kanalnetzes ist nicht Aufgabe des Vorhabenträ-
gers. 

 
 

5 - Maßnahme 3.3 - Kurzüberblick Planungsstand 

Frau Steinbauer und Herr Hesch vom Ingenieurbüro Wa ld + Corbe und Herr Renz vom 
Umweltbüro BHMP erläuterten anschließend in einer S tellwandphase den aktuellen Pla-
nungsstand der Maßnahme 3.3. Der Ausbaubereich der Maßnahme 3.3 beginnt bei der 
Brücke �In den Weinäckern� und endet bei der Mündun g des Waldangelbachs im Bereich 
der Wehranlage bei der Alten Postmühle.  
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Frau Steinbauer erläuterte anhand von Plänen an den  Stellwänden den aktuellen Stand 
der wasserbaulichen Planung in dem Abschnitt von der Brücke �In den Weinäckern� bis 
unterhalb der Wehranlage bei der Alten Postmühle:  
 

- Zwischen der Brücke �In den Weinäckern� und der B rücke der B3 sind noch geo-
technische Untersuchungen vorgesehen. Inwieweit eine Ertüchtigung der vorhande-
nen Deiche erforderlich ist, wird sich noch zeigen.  

 
- Im Bereich zwischen der Brücke der B3 und der Brü cke �Alte-Heer-Straße� wurden 

die drei folgenden Varianten erarbeitet: 
- Variante 1 - Deichsanierung, Deicherhöhung: 

Diese Variante beinhaltet lediglich die Sanierung und Erhöhung der vorhan-
denen Deiche. 

- Variante 2 - reduzierte Deichrückverlegung: 
Diese Variante beinhaltet in Fließrichtung auf der rechten Seite auf Höhe 
der Kleingartensiedlung die Rückverlegung des Deich es auf eine Trasse 
zwischen dem vorhandenen Gewässerlauf und dem vorha ndenen Wirt-
schaftsweg. Auf der in Fließrichtung linken Seite i st eine Rückverlegung des 
Deiches entlang der Walldorfer Straße und nördlich der vorhandenen Ka-
naltrasse, die nördlich der Walldorfer Straße und p arallel des Fahrradweges 
verläuft, vorgesehen. 
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- Variante 3 � vollständige Deichrückverlegung: 
Diese Variante beinhaltet in Fließrichtung auf der rechten Seite auf Höhe 
der Kleingartensiedlung die Rückverlegung des Deich es auf die vorhan-
dene Trasse des Wirtschaftsweges und auf der in Fließrichtung linken Seite 
die Rückverlegung des Deiches auf die vorhandenen K analtrasse, die nörd-
lich der Walldorfer Straße und parallel des Fahrrad weges verläuft. 
 

- Zwischen der Kleingartensiedlung und der Brücke � Alte-Heer-Straße� ist auf der in 
Fließrichtung rechten Seite eine Deichertüchtigung vorgesehen.  
 

- Zwischen der Brücke �Alte-Heer-Straße� und der Se niorenresidenz ist beidseitig 
eine Hochwasserschutzmauer geplant. Auf der in Fließrichtung linken Seite wird die 
Hochwasserschutzmauer entlang der vorhandenen Bebauung weitergeführt.  
 

- Im Bereich der Gartenstraße wurden für die Fließr ichtung liegende rechte Seite die 
drei folgenden Varianten erarbeitet:  

- Variante 1 � Hochufer: 
Es wird der Ist-Zustand belassen; das bestehende Hochufer bleibt erhalten 

- Variante 2 - Verwallung: 
Diese Variante beinhaltet die Ausführung einer Verw allung als sehr flache 
Geländemodellierung entlang dem vorhandenen Fahrrad weg. 

- Variante 3 � Wegerhöhung: 
Diese Variante beinhaltet die Höherlegung des vorha ndenen Radweges. 

 
Herr Renz vom Umweltbüro BHMP ergänzte, dass währen d des Baus Maßnahmen zum 
Schutz der Zauneidechsen erforderlich sind. Gestaltungsspielraum gibt es bei der Deich-
rückverlegung im Bereich der Kleingartensiedlung hi nsichtlich dem Gewässerlauf:  
Einerseits könnte dem Gewässerlauf eine Trasse vorg egeben werden, und andererseits 
könnte das Gewässer sich selbst überlassen werden. Aus Sicht der Umweltplanung ist 
beides möglich.  
 
Herr Hesch vom Planungsbüro Wald + Corbe gab anhand  von Plänen an den Stellwänden 
einen Überblick über den aktuellen Stand der wasser baulichen Planung im Bereich der 
Wehranlage bei der Alten Postmühle und erläuterte, dass es sich hier um einen Knoten-
punkt handelt, bei dem der Waldangelbach und der Notauslauf eines Regenüberlaufbe-
ckens in den Leimbach münden. Weiterhin befindet si ch hier eine Schnittstelle zwischen 
dem Leimbach als Gewässer I. bzw. II. Ordnung. West lich der Trauerweide handelt es 
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sich um ein Gewässer I. Ordnung; hier ist das RPK f ür die Unterhaltung des Gewässers 
zuständig. Östlich der Trauerweide handelt es sich um ein Gewässer II. Ordnung; für die-
sen Bereich ist die Stadt Wiesloch für die Unterhal tung des Gewässers zuständig. Die Pla-
nung des Bereichs der Alten Postmühle ist demnach e ng mit der Stadt Wiesloch und dem 
AHW abzustimmen. Herr Hesch stellte daraufhin die fünf Varianten der Planung vor, die 
zum jetzigen Zeitpunkt vorliegen:  
 

- Variante 1 - Flutmulde:  
- Herstellung der Durchgängigkeit über den ausgebau ten ehemaligen Mühl-

kanal; die Absturzhöhe an der Wehranlage wird durch  Verziehen der Ab-
sturzhöhe über eine große Länge kompensiert (Neigun g: ca. 1:100) 

- Der jetzige Leimbachlauf dient als Flutmulde zur Entlastung im Hochwas-
serfall ab etwa einem ein-jährlichen Hochwassererei gnis bzw. bei Ansprin-
gen des Notentlastungsbauwerks 

- Leichte Sohlanhebung des jetzigen Leimbachbetts bis zum Absturz bei km 
24+955 zur Vermeidung von rückstauendem Wasser in d ie trockenfallende 
Flutmulde 
 

- Variante 2 - Teilrampe:  
- Aufweitung des Leimbachquerschnittes unterhalb der Wehranlage in Rich-

tung der bestehenden Insel und teilweise Erhalt des bestehenden Wehres 
zur Weiterleitung des Mittelwasserabflusses in die Teilrampe 

- Herstellung einer rauen Teilrampe zur Kompensation der Absturzhöhe 
- Ausbau des Mühlkanals und Aktivierung zur Entlast ung im Hochwasserfall 

(Nutzung als Flutmulde ab etwa einem ein-jährlichen  Hochwasserereignis) 
 

- Variante 3 - Fischpass:  
- Erstellung eines Fischpasses auf einem Teil der Insel  
- Ausbau des Mühlkanals und Aktivierung zur Entlast ung im Hochwasserfall 

(Nutzung als Flutmulde ab ca. einem ein-jährlichen Hochwasserereignis) 
- Erhalt des bestehenden Wehres zur Weiterleitung des Mittelwasserabflus-

ses in den Fischpass  
 

- Variante 4 � Vollrampe:  
- Die Durchgängigkeit wird über eine raue Rampe übe r die volle Breite des 

Wehres bzw. des Leimbachs hergestellt.  
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- Der Leimbachquerschnitt wird vergrößert, so dass das Bemessungsereignis 
schadlos abgeführt und der Mühlkanal verfüllt werde n kann. 

- Der Auslauf des Notentlastungsbauwerks kann gemäß  Vorschlag des AHW 
über eine Verrohrung nach unterstrom verlegt und di e Verrohrung mit 
Blocksätzen überbaut werden. Die Höhe des einmünden den Auslaufs defi-
niert den Fußpunkt der Rampe. 
 

- Variante 5 � Ausbau Leimbach mit seitlicher Verle gung:  
- Die Absturzhöhe am Wehr wird durch Verziehen der Leimbachsohle und 

eine längere geschwungene Linienführung des Gewässe rs kompensiert 
(flacheres Gefälle im Vergleich zur rauhen Rampe, ö rtliches Abrücken des 
Gewässerlaufes von der Straße / Ufermauer links). 

- Der Leimbachquerschnitt wird vergrößert, so dass das Bemessungsereignis 
schadlos abgeführt und der Mühlkanal verfüllt werde n kann. 

- Der Auslauf des Notentlastungsbauwerks ist an den ausgebauten Gewäs-
serlauf anzubinden. Hierzu kann der Auslauf über Ve rrohrung nach unter-
strom verlegt und die Verrohrung überschüttet (Berm e) werden. Die Höhe 
des verlängerten Auslaufs definiert die Gewässersoh le. 

 
Herr Renz vom Umweltbüro BHMP führte aus, dass gemä ß der Wasserrahmenrichtlinie 
die Durchgängigkeit des Gewässers gewährleistet sei n muss. Vor diesem Hintergrund 
habe aus umweltplanerischer Sicht die Varianten 1 und 5 mehr Vorteile. 
 
 

6 - Maßnahme 3.3 - Variantenbetrachtung Deichrückve rlegung und Post-
mühlenwehr – Meinungsaustausch, Vorschläge, Diskuss ion 

Die Teilnehmenden diskutierten gemeinsam mit den Planungsbüros an den Stellwänden 
die verschiedenen Varianten. Herr Kopmann verwies einleitend auf die Begehung am 
26.06.2015. Die Fragen/Anregungen aus der Begehung wurden auf Karten an die Stell-
wand geheftet. Die Teilnehmer wurden gebeten, eventuelle Ergänzungen ebenfalls auf 
Karten an die Stellwand zu heften. 
 
Nachfolgend werden Diskussionsbeiträge der Teilnehm enden wiedergegeben. Diese kön-
nen auch teilweise konkurrierende Einzelmeinungen enthalten. Zum besseren Verständnis 
sind die Gesprächsinhalte nach Themen geordnet: 
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≈ Variantenbetrachtung Deichrückverlegung  
 
Deichrückverlegung im Bereich der Kleingärten / Wal ldorfer Straße 
 
Gewässerverlauf: 

- �Bei der Ausgestaltung der Deichrückverlegung im Bereich der Kleingartensiedlung 
steht die ökologische Aufwertung des Gewässers im F okus.� 

- �Das Gewässer kann sich frei entfalten. Durch den  Einbau von Strukturelementen 
können Gewässerverläufe gestaltet werden. Weiterhin  wird erwartet, dass Bäume 
umfallen werden. Diese sollten liegengelassen werden.� 

- �Der Einbau von Strukturelemente wie Totholz wird kritisch gesehen, da erfahrungs-
gemäß das Totholz von Dritten entfernt wird. Ein gr oßes Problem ist weiterhin der 
unzulässige Eintrag von Abfall in das Gewässer.� 

- �Die Fließgeschwindigkeit ist nicht ausreichend, damit das Gewässer sich selbst 
entfalten kann.� 

- �Das Gewässer sollte sich selbst überlassen und d ie Entwicklung beobachtet wer-
den. Es wird erwartet, dass sich das Gewässer sein eigenes Niedrigwasserbett 
schafft und bei Bedarf können nach 2 bis 3 Jahren G estaltungsmaßnahmen durch-
geführt werden.� 

- �Der geplante Altarm hat eine Länge von ca. 40 m.  Es ist davon auszugehen, dass 
der Altarm bis in 10 Jahren verlandet ist.� 

- �In dem Altarm besteht die Gefahr eines Schnakenlochs.� 
- �Die Gewässeraufweitung ist kritisch zu betrachte n, weil Lebewesen eine gewisse 

Strömung benötigen.�  
 
Erhalt des Baumbestands: 

- �Bei allen drei Varianten bleiben der Wirtschaftsweg und das Gehölz nördlich der 
Kleingartensiedlung erhalten.� 

- �Zur Gewährleistung der Unterhaltung müssen auf d em rechtsseitigen Deich im Be-
reich der Bebauung bei allen drei Varianten einzelne Bäume gefällt werden.�  

- Auf die Frage bei welcher Variante die meisten Bä ume erhalten bleiben, wurde wie 
folgt geantwortet: 

- Bei der Variante 2 � Reduzierte Deichrückverlegun g � bleiben die meis-
ten Bäume erhalten. Es wird der in Fließrichtung li nksseitige Deich stel-
lenweise durchstochen und in diesen Bereichen müsse n voraussichtlich 
einzelne Bäume gefällt werden.� 
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- Bei der Variante 3 � Vollständige Deichrückverleg ung � werden u. a. die 
Bäume entlang der Walldorfer Straße gefällt. 

 
Kleingartensiedlung: 

- �Aus Sicht der für die Unterhaltung des Gewässers  Zuständigen (RPK Referat 53.2) 
sollten Kleingärten grundsätzlich nicht an einem Ge wässer errichtet werden (un-
sachgemäße Lagerung von Gefahrstoffen etc.). Vor di esem Hintergrund wird die 
Umsiedlung der Kleingartenanlage befürwortet.� 

- �Die Stadt Wiesloch weist darauf hin, dass die Nutzer der Kleingärten nicht in einem 
Pachtverhältnis stehen und keinen Bestandsschutz ha ben.  Die Stadt Wiesloch 
prüft zur Zeit zwei mögliche Alternativstandorte:  

- Alternativstandort:  
die landwirtschaftlich genutzte Fläche nördlich der  Kleingartensiedlung; 
diese Fläche muss von der Stadt Wiesloch erworben w erden 

- Alternativstandort:  
Fläche südlich der Walldorfer Straße zwischen dem U mspannungswerk 
und dem REWE-Markt� 

- �Als kritisch angesehen wird die Starkstromtrasse die über die Fläche südlich der 
Walldorfer Straße verläuft.� 

 
Bolzplatz: 
�Es ist davon auszugehen, dass in seltenen Fällen e ine Überflutung der Fläche stattfindet.� 

- �Der Bolzplatz kann an dem bestehenden Standort verbleiben, da eine Überflutung 
des Bolzplatzes als unkritisch betrachtet wird.� 

- �Bei Bedarf könnte die Verlegung des Bolzplatzes auf den aktuellen Standort der 
Kleingartensiedlung erörtert werden.� 

 
Stegbrücke: 

- �Der vorhandene Steg wird im Wesentlichen von Schülern als Schulweg und von 
Jugendlichen zum Erreichen des Bolzplatzes genutzt.� 

 
Deichrückverlegung im Bereich der Gartenstraße 
 

- �Bei der Ausgestaltung der Deichrückverlegung im Bereich der Gartenstraße steht 
der Erholungsaspekt im Fokus.� 

- �Die Kleingärten haben keinen Bestandsschutz.� 
- �Der Pachtvertrag für den Pferdeunterstand kann a uf ein Jahr gekündigt werden.� 
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Stellwand der Gruppenphase �Variantenbetrachtung Deichrückverlegungen� 

 
 

≈ Variantenbetrachtung Postmühlenwehr 
Nachfolgend wird die Erörterung der Varianten zur H erstellung der ökologischen Durch-
gängigkeit am Postmühlenwehr wiedergegeben.  
 
Generelle Anmerkungen (variantenunabhängig): 

- �Der Erhalt der Trauerweide am Wehr wird dringend gewünscht. Generell sollten 
möglichst viele Bäume erhalten bleiben� (Hinweis au f Klimaschutz und Pressearti-
kel Wieslocher Woche vom 09.07.2015) 

- �Die Insel zwischen Leimbachbachbett und ehemaligem Mühlkanal soll soweit mög-
lich als Naturraum erhalten bleiben. Für den Erhalt  des Inselcharakters sollte daher 
der Mühlkanal zumindest zur Hochwasserentlastung er halten bleiben� 

- �Wie verändert sich der Wasserlärm (z.B. Rauschen  einer Rampe)�? 
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- Aus Sicht der Gewässerunterhaltung (RPK Referat 5 3.2) ist bei allen Varianten in 
diesem Teilabschnitt die Anlage eines Unterhaltungsweges auf der rechten Gewäs-
serseite erforderlich, um die Zugänglichkeit zum Ge wässer zu gewährleisten. Auf 
der linken Gewässerseite muss die Unterhaltung von der Straßenseite aus erfolgen, 
dabei sind die vorhandenen Mauern an der Straße zu beachten.  

- �Es ist grundsätzlich fraglich, ob die Anlage ein es Unterhaltungsweges innerhalb 
des Gewässerrandstreifens von 5 m (nach § 29 Wasser gesetz B.-W.) mit diesem 
vereinbar ist�.  

- �Für den Unterhaltungsweg auf der rechten Seite s ollten mögliche Varianten der 
Wegeführung betrachtet werden, die zumindest im Ber eich der Insel vom Ufer bzw. 
Gewässerrandstreifen nach hinten abrücken�. 

- Für die Planung sind die Randbedingungen oberhalb  der Wehranlage genau zu klä-
ren. Dies betrifft insbesondere vorhandene Zwangspunkte wie z. B. die Höhe que-
render Leitungen und der Sohle im Waldangelbach, die das mögliche Absenken der 
Wehrschwelle und Verziehen der Sohle bachaufwärts b egrenzen. Nach vorläufiger 
Einschätzung des Ingenieurbüros Wald + Corbe kann d ie Leimbachsohle nur auf 
einer Länge von ca. 10 m oberhalb der Wehrschwelle abgesenkt werden. 

- Die Planung des RPK sollte gesamtschaulich mit der Planung des AHW für den so-
genannten Bypass (d.h. das geplante Entlastungsbauwerk für den Waldangelbach 
mit Einmündung unterhalb des Wehres) abgestimmt wer den. Hierzu wurden bereits 
Gespräche geführt. Die weitere Abstimmung der Planu ngen wurde von beiden Sei-
ten (RPK und AHW) nochmals bestätigt. 

- �Die Einmündung des Waldangelbachs in den Leimbac h wird als ein Gewässer ge-
wünscht�. Der AHW stellte mit Blick auf die Bypass- Planung diesbezüglich heraus, 
dass diese Lösung für den AHW die wirtschaftlichste  Lösung ist und verkehrstech-
nisch die geringsten Auswirkungen hat. Ein Verzicht auf diese Lösung wäre nur bei 
einer Verbreiterung der Straßenbrücke möglich (höhe re Kosten und temporär er-
hebliche verkehrliche Auswirkungen einer Brückenern euerung zu erwarten). 

 
Anmerkungen zu einzelnen Varianten: 
- Variante 1 (Flutmulde):  

- �Die Herstellung der Durchgängigkeit über den ehe maligen Mühlbach ist 
eine gewässerökologisch vorteilhafte Lösung, da hie r das Gefälle natur-
nah über eine lange Strecke abgebaut werden kann.� 

- Bei der in der Variantenskizze dargestellten Lösu ng ist ein erforderlicher 
Unterhaltungsweg zwischen dem Mühlbachgerinne und d en seitlich an-
grenzenden Privatgrundstücken noch nicht eingezeich net und zu klären.  
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- Das Leimbachbett als �trockene� Flutmulde für den  Hochwasserfall ist 
aus Sicht des Stadtbildes unerwünscht. In der Flutm ulde wird eine Ver-
müllung befürchtet und das neue Gewässer wäre von d er Straßenseite 
nicht mehr sichtbar. 

- Variante 2 (Teilrampe): 
- Die Herstellung einer Teilrampe ist gewässerökolo gisch mit der weiterhin 

vorhandenen Barriere an der Wehrschwelle verbunden (Problem der Auf-
findbarkeit der Rampe für die Organismen).  

- Hinzu kommt das steilere Gefälle der Rampe, welch es nicht dem natürli-
chen Leitbild des Gewässers entspricht. 

- Variante 3 (Fischpass): 
- Die Anmerkungen zu Variante 2 gelten analog für e inen Fischpass. 
- Die Darstellung des Fischpasses in der Variantenskizze ist rein schema-

tisch. In jedem Fall handelt es sich bei dieser Variante um ein techni-
sches Bauwerk, welches über die Insel geführt wird.  

- Variante 4 (Vollrampe): 
- Die Herstellung der Durchgängigkeit über eine Ram pe wird � sofern Al-

ternativen bestehen - aus gewässerökologischer Sich t nicht favorisiert, 
da das Gefälle nicht dem natürlichen Leitbild entsp richt. 

- Bei Herstellung einer Vollrampe ist das bestehende Entlastungsbauwerk 
am linken Ufer zu verlängern. Technische Details, a uch im Zusammen-
hang mit der Bypass-Planung des AHW, sind zu klären . Dies betrifft auch 
die Frage der Kostenträgerschaft für die Anpassung des bestehenden 
Bauwerks (Einleitung Gewässer II. Ordnung in Gewäss er I. Ordnung). 

- Variante 5 (Ausbau Leimbach mit seitlicher Verlegung):  
- Um für die Herstellung eines geschwungenen Gewäss erlaufes ein mög-

lichst flaches Gefälle zu erreichen, sollten die Zw angspunkte für das Ver-
ziehen der Leimbachsohle am oberen und unteren Ende ausgelotet und 
soweit wie möglich ausgereizt werden. Dies betrifft  einerseits das Absen-
ken der Sohle oberhalb der Wehrschwelle, andererseits den Einlaufpunkt 
des bestehenden Entlastungsbauwerks unterhalb des Wehres. 

- Aus gewässerökologischer Sicht ist diese Variante  bezogen auf das Ge-
fälle vorteilhafter als eine Vollrampe, weist jedoc h ein größeres (nicht so 
naturnahes) Gefälle als Variante 1 (Ausbau Mühlkana l) auf.  
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Stellwand der Gruppenphase �Variantenbetrachtung Postmühlenwehr� 

 
 
Resümee der Gruppenphase �Variantenbetrachtung� 
Herr Dr.Henigin und Herr Dr. Büchele vom Projektste uerungsbüro wat fassten anschlie-
ßend im Plenum die wesentlichen Inhalte der Gruppen diskussion wie oben beschrieben 
zusammen.  
 
Das RPK wies mit Bezug auf die Frage zum Unterhaltungsweg im Gewässerrandstreifen 
nochmals darauf hin, dass die Errichtung baulicher Anlagen wie z.B. eines Unterhaltungs-
weges innerhalb des Gewässerrandstreifens nicht ver boten ist, sofern diese wasserwirt-
schaftlich erforderlich sind. 
 
Die Übersicht der Niederschriften auf den Kärtchen kann Anlage 7 entnommen werden. 
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7 - Resümee und Ausblick 
 
Frau Büttner bedankte sich für die zahlreichen Rück meldungen auf den Umfragebögen, 
und sagte diese bis zur nächsten Sitzung zu sichten  und bei der Durchführung der Sitzung 
zu berücksichtigen. 
 
Herr Dr. Henigin blickte zurück auf die Sitzung und  stellte in Aussicht, dass für komplexe 
Themen wie beispielsweise heute das Thema Hydrologie zukünftig mehr Zeit eingeplant 
wird. Mit Blick auf das Trittsteinkonzept stellte der Moderator fest, dass in der Gesamt-
schau ein großer Spielraum zur ökologischen Aufwert ung des Leimbachs besteht. Die 
Gruppenphase wurde für den Meinungsaustausch und fü r das Mitwirken an der Planung 
sehr gut genutzt. Vor diesem Hintergrund dankte Herr Dr. Henigin allen für das aktive und 
konstruktive Mitwirken.  
 
In seinem Ausblick stellte Herr Hübner den weiteren  Projektablauf der Maßnahmen 3.1 
und 3.3 vor. Demnach erfolgt in den nächsten Tagen gemeinsam mit den Planungsbüros 
eine Auswertung der 2. Sitzung des Projektbegleitkreises. Darauf aufbauend werden Pla-
nungsvarianten für die Maßnahme 3.3 entwickelt.  
Bei der Maßnahme 3.1 wird der Rücklauf der Stellung nahmen des Eisenbahnbundesam-
tes und der Deutschen Bahn AG zu der Vorplanung abgewartet und ausgewertet. Herr 
Hübner stellte in Aussicht, dass die Teilnehmenden des Projektkreises über die Inhalte der 
Stellungnahmen in Kenntnis gesetzt werden.  
Anschließend erläuterte er, dass die nächste Sitzun g des Projektbegleitkreises voraus-
sichtlich frühestens im 4. Quartal 2015 stattfinden  wird. Die Teilnehmenden werden recht-
zeitig vorher über den Termin der 3. Sitzung des Pr ojektbegleitkreises informiert. 
 
Auf eine Anfrage aus dem Plenum sagte das RPK zu, in der nächsten Sitzung anhand von 
Planunterlagen Möglichkeiten der Flussbettgestaltun g vorzustellen. 
 
Ein Teilnehmender wies abschließend darauf hin, das s bei der Stadt Wiesloch der Erhalt 
der Trauerweide bei der Alten Postmühle als Naturde nkmal beantragt wurde. 
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In seinem Schlusswort dankte Herr Hübner allen Teil nehmenden für ihr Engagement und 
ermunterte zur Teilnahme an der Umfrage zu den Sitzungen des Projektbegleitkreises und 
zur weiteren gemeinschaftlichen Beteiligung im Projektbegleitkreis Leimbach-Oberlauf. 
 

wat  Ingenieurgesellschaft mbH  
Stand: 28.08.2015 
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Allgemeiner Ablauf eines  Planungsprojektes im Flussbau  


 
 


 Grundlagenermittlung 


 Vorplanung 


 Entwurfsplanung 


 Genehmigungsplanung 
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Allgemeiner Ablauf eines  Planungsprojektes im Flussbau  


Grundlagenermittlung 
 


− Zusammenstellung von Daten für die technische Planung 
(z.B. hydrologische Daten, Leitungen, Kanälen, Brücken) 


− Zusammenstellung von Daten für Umweltplanung  
(z.B. Artenerhebung, Gewässerentwicklungsplan)  


− Erhebung von Daten (z.B. Vermessungen, 
Baugrunduntersuchungen) 


− Welche Unterlagen sind für die Antragstellung notwendig?  
- Flora-Fauna-Habitat-Verträglichkeitsprüfung (FFH-VP) 
- Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP)  
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Allgemeiner Ablauf eines  Planungsprojektes im Flussbau 


Vorplanung 
 


− Gibt es mehrere Varianten für die Umsetzung von 
hochwassertechnischen Anlagen und ökologischen 
Maßnahmen? 
- Deichrückverlegung 
- Durchgängigkeit 
- Deichaufbau 


− Gibt es Konflikte mit anderen Planungen? 
− Abstimmung der Planung mit Behörden, Verbänden, 


Kommunen und interessierten und betroffenen Bürgern 


Festlegung auf ein Vorzugsvariante, die weiter  
ausgearbeitet werden soll.  
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Allgemeiner Ablauf eines  Planungsprojektes im Flussbau 


Entwurfsplanung 
 


− Ausarbeiten des Planungskonzeptes 
- Zeichnungen 
- Berechnungen 
- Bauzeitenplan 
- Erläuterungsbericht 


− Abstimmung des Planungsentwurfs mit Behörden, 
Verbänden, Kommunen und interessierten und betroffenen 
Bürgern  
(Vollständigkeit, Genehmigungsfähigkeit) 


− Kostenberechnung 
− Zusammenfassung aller Unterlagen 


 







 6      2. Projektbegleitkreissitzung Leimbach-Oberlauf am 10.07.2014         


Allgemeiner Ablauf eines  Planungsprojektes im Flussbau 


Genehmigungsplanung 
 


− Zusammenstellung der Unterlagen für das 
Planfeststellungsverfahren 


− Einreichung  
− Beantwortung von eingehenden Stellungnahmen 
− Erörterungstermin 
− Planfeststellungsbeschluss 


 
 
 
 
 







 7      2. Projektbegleitkreissitzung Leimbach-Oberlauf am 10.07.2014         


Planungshistorie Leimbach-Oberlauf Maßnahme  3.3 


− Aufstellung der Hochwasserschutzkonzeption 
Leimbach/Hardtbach 1991 (WWA Heidelberg) 


− Machbarkeitsstudie zur Erhöhung des 
Hochwasserschutzzieles 2007 (RP Karlsruhe) 


− Beginn der Planung 2008  
(Entwurfsplanungsniveau)  


− 2010-2014 ruhte die Planung 


− Planungsstand 2009/10 wurde 2015 für den  
Bürgerabend und den Projektbegleitkreis aufbereitet 


− Wiederaufnahme der Planung in 2015 auf Vorplanungsniveau 







 
 


Vielen Dank für Ihr Interesse! 
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Oberlauf zwischen dem Hochwasserrückhaltebecken Nußloch und der 
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Deichrückverlegung zwischen der Brücke der B3 und d er Brücke 
„Alte-Heer-Straße“ - Bereich Walldorfer Straße 


Variante 1 


 


Variante 2  


 


Variante 3  
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Deichrückverlegung zwischen der Brücke der B3 und d er Brücke 
„Alte-Heer-Straße“ - Bereich Kleingärten  


Variante 1 


 


Variante 2 


 


Variante 3 
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Varianten im Bereich der Gartenstraße  


Variante 1 


 


Variante 2 


 
 
Variante 3
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Postmühlenwehr – Variante 1 „Flutmulde“: Durchgängi gkeit erfolgt 
über den Mühlkanal 


 


Postmühlenwehr – Variante 2 „Teilrampe“  


 


 







 Dokumentation zur 2. Projektbegleitkreissitzung zum Ausbau Leimbach-
Oberlauf zwischen dem Hochwasserrückhaltebecken Nußloch und der 


Waldangelbachmündung am 10. Juli 2015 im Rathaus der Stadt 
Wiesloch  


 
 Anlage 6 –  Planunterlagen der Maßnahme 3.3, die an  den 


Stellwänden präsentiert wurden  


  


5 
 


Postmühlenwehr - Variante 3 „Fischtreppe“  


 


 


Postmühlenwehr – Variante 4 „Vollrampe“: Durchgängi gkeit erfolgt 
über den Leimbach (Sohlverzug in den Oberstrom) 
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Postmühlenwehr - Variante 5 „Ausbau Leimbach mit se itlicher 
Verlegung“: Durchgängigkeit erfolgt über den Leimba ch (rauhe 
Rampe ab dem Wehr)  
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Karteikarten zu den Stellwandplänen zur Deichrückverlegung zwischen der Brücke der B3 
und der Brücke „Alte-Heer-Straße“ – Bereiche  Walldorfer Straße und Kleingärten 


- „Sedimenteintrag Oberlauf reduzieren“ 


- „Was ist mit Klimaschutz? Unterschiede bei den einzelnen Varianten“ 


-  „Wozu ist der „neue“ Altarm? Wo ist der Wert?“ 


- „Einengung beidseitig + Kiesdepot (Skizze)“ 


- „Hält sich die S-Kurve bei langfristigen Strömungsverhalten?“ 


- „Was ist mit Bolzplatz? Verlegung in ehemaligen Kleingartenbereich“ 


- „Steg fällt weg – neuer Steg geplant!“ 


- „Niedrigwasserbettgestaltung vorab oder eher später?“ 


- „Konkurrierende Situation: 


a) Gewässer sich selbst überlassen 


b) jeden Baum erhalten“ 


- „Es gibt zwei Standortvarianten für die Verlegung der Kleingartensiedlung“ 


- „Kleingärten 


- aktuell Nutzungen am/im Deich 


- Verlegung (evtl. Walldorfer Straße) 


- (Kommune)“ 


- „Unterhaltung: Kleingärten weg vom Gewässer!“ 


- „Kleingartenverlegung nach Norden auf Acker (derzeit landwirtschaftliche 


Nutzflächen) – zu erwerben“ 


- „Bei welcher Variante bleiben Weide und andere Gehölze erhalten?“ 


 


Karteikarten zu den Stellwandplänen „Varianten im Bereich der Gartenstraße“ 


- „Wie unterscheidet sich die Nutzung bei den unterschiedlichen Varianten?“ 


- „Erhalt der Hochstammreihe am Wegrand“ 
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Karteikarten zu den Stellwandplänen „Postmühlenwehr“ 


− „Erhalt der Trauerweide dringend erwünscht!“ 


− „Erhalt der Weide und der Angrenzenden“  


− „Klimaschutz? Erhalt von möglichst vielen Bäumen – siehe WieWo 09.11.15“  


− „Unterhaltungsweg (im Gewässerrandstreifen) fragwürdig“  


− „Varianten zu Unterhaltungsweg“  


− „Unterhaltungsweg ist bei jeder Variante nötig!“ 


− „Mühlkanal erhalten zur HW-Entlastung“  


− „Insel als Naturraum erhalten soweit möglich“  


− „Trockenes Bachbett = Müllhalde?“ 


− „Wie verändert sich der Wasserlärm? (Rauschen der Rampe)“ 


− „Ist Waldangelbach als ein Gewässer (ohne Bypass) einbindbar?“ 


− „Bypass-Lösung Waldangelbach aus wirtschaftlichen und verkehrstechnischen 


Erfordernissen gewählt!“  


− „(betrifft Bypass, Frage möglicher Verzicht):  


Durchgängigkeit nur bei Verbreitung der Brücke möglich. Kosten, Verkehr ?!“ 


 


 


 





